
Änderungsantrag Nr.
T099 

Beantragt von
Idee 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt B: §2 (1), §3 (1) und (3) 

Beantragte Änderungen

Ich beantrage in der Bundessatzung die folgenden Änderungen: 

1. In Abschnitt B: § 2 Mitgliedsbeitrag ist die Angabe der 
Fälligkeit zu streichen und Kalenderjahr mit Geschäftsjahr zu 
ersetzen. 
(1) Der Mitgliedsbeitrag beträgt regelmäßig 36€ pro 
Geschäftsjahr. 
2. In Abschnitt B: § 3 soll die Überschrift von "Verzug und 
Mahnung" in "Fälligkeit und Verzug" sowie der Wortlaut des Absatz 
1, wie folgt, geändert werden: 
(1) Der Mitgliedsbeitrag wird regelmäßig am 01.01 eines jeden 
Geschäftsjahres fällig. Hat das Mitglied im Laufe des 
Geschäftsjahres die Aufnahme in die Partei beantragt, ist der 
Mitgliedsbeitrag am Tag der Antragsannahme fällig. Das Mitglied 
befindet sich in Verzug, wenn der Mitgliedsbeitrag 20 Tage nach 
Fälligkeit nicht entrichtet wurde." 
3. In Abschnitt B: § 3 soll der Absatz 3 gestrichen werden. 
(3) (weggefallen) 

Alte Fassung: 

§ 2 Mitgliedsbeitrag 

(1) Der Mitgliedsbeitrag beträgt regelmäßig 36 € pro 
Kalenderjahr und ist zum 1.1. eines jeden Jahres fällig.

Neue Fassung: 

§ 2 Mitgliedsbeitrag 

(1) Der Mitgliedsbeitrag beträgt regelmäßig 36€ pro 
Geschäftsjahr.
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Alte Fassung: 

§ 3 Verzug und Mahnung 

(1) Ein Mitglied befindet sich im Verzug, wenn der Mitgliedsbeitrag 
nicht zur Fälligkeit entrichtet wurde. 

(3) Befindet sich ein Mitglied trotz 3-facher Mahnung jeweils im 
Abstand von wenigstens 14 Tagen und einer jeweils angemessenen 
Fristsetzung weiterhin im Verzug, so ist dies als 
Austrittserklärung zu werten und die Mitgliedschaft aufzulösen.

Neue Fassung: 

§ 3 Fälligkeit und Verzug 

(1) Der Mitgliedsbeitrag wird regelmäßig am 01.01 eines jeden 
Geschäftsjahres fällig. Hat das Mitglied im Laufe des 
Geschäftsjahres die Aufnahme in die Partei beantragt, ist der 
Mitgliedsbeitrag am Tag der Antragsannahme fällig. Das Mitglied 
befindet sich in Verzug, wenn der Mitgliedsbeitrag 20 Tage nach 
Fälligkeit nicht entrichtet wurde. 

(3) (weggefallen) 

Begründung

Bürokratische Entlastung der Finanzverwaltung. Kaum ein Schatzmeister 
hat Zeit, sich um so viele Karteileichen zu kümmern. Schließlich 
kostet der Mitgliedsbeitrag sehr wenig, sodass man 
struktur/finanzschwache Gliederungen mit Ein- und Austritten und den 
damit verbundenen Bestätigungsschreiben, Mahnungen und Fristen 
gängeln könnte. Der Verzug der Zahlung hat für das Mitglied sowieso 
kaum folgen, bislang ruht die Mitgliedschaft sooderso und der Pirat 
verliert das aktive Wahlrecht. Sobald er die rückständigen 
Mitgliedsbeiträge aber wieder bezahlt, hat das Mitglied bei einer 
Wahl keinerlei Folgen zu befürchten. Theoretisch könnte das Mitglied 
noch auf der Hauptversammlung die rückständigen Beiträge begleichen. 
§ 3 Absatz 3 kann nach der Änderung gestrichen werden, weil man keine 
Mahnung mehr benötigt, damit ein Mitglied in Verzug gerät. 

(siehe auch folgenden Antrag: Zahlungsverzug - ruhende Mitgliedschaft 
- Wahlrechtsverlust - Einladung) 
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